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N i e d e r s c h r i f t 
 

 
 
aufgenommen über die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Großkirchheim am  
19. Dezember 2019 in der Dauer von 19.00 bis 21.32 Uhr 
 
Vorsitzender:  Bgm. Peter Suntinger 
 
Vorstandsmitglieder: Vzbgm. J. W. Kornberger  
    Vzbgm. Jakob Pichler 
    GV Dionys Schober 
 
Gemeinderatsmitglieder: Zeno Lindsberger, Gabriele Edler, Herbert Schober, Siegfried 
Granitzer, Alexander Pichler, Heidi Schober, Heidi Fritzer ab 19.30 Uhr, Raimund Zirknitzer, 
Pichler Elfriede, Roland Posani 
 
Entschuldigt: Johann Fleißner 
 
Schriftführer: Andreas Warmuth 
 
Zuhörer: keine 
 
Die Einberufung zu dieser Gemeinderatssitzung erfolgte am 12.12.2019 und enthielt die Ein-
berufung folgende 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Sitzungsniederschrift, 
Bestellung von zwei Protokollunterfertiger/-innen 

2. Feststellung Voranschlag 2020, Stellenplan 2020 und Kassenkredit 2020 
3. Bericht/Beschluss Gebührenanpassungen 2020 samt Verordnungen 
4. Bericht/Beschluss Neuauflage Flächenwidmungsplan Großkirchheim  
5. Bericht/Beschluss BZ-Mittel Verteilung 2019 
6. Bericht/Beschluss Änderungen im Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grosskirchheim.gv.at/
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Zu 1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Sitzungsnieder-
schrift, Bestellung von zwei Protokollunterfertiger/-innen: 2 min 
 
Bgm. Peter Suntinger eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Bgm. Suntinger stellt die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Einberufung und die Tagesordnung 
wird kein Einwand erhoben. 
 
Zu sämtlichen Tagesordnungspunkten sind Sitzungsvorträge an alle Mitglieder des Gemein-
derates vorab als Sitzungsunterlage ergangen und diese werden in die Niederschrift des Ge-
meinderates mit aufgenommen (Sitzungsvorträge werden in kursiv und grau dargestellt). 
 
Die Sitzungsniederschrift des Gemeinderates vom 28.10.2019 wird einstimmig zur Kenntnis 
genommen. 
 
GR Zeno Lindsberger möchte in Erinnerung rufen, dass wie in der GR-Sitzung vom 
28.10.2019 beschlossen noch keine Information betreffend Splitt- und Salzstreuung im Win-
terdienst in einem Rundschreiben an die Gemeindebevölkerung ergangen ist. 
 
Als Protokollunterfertiger werden bestellt: Vzbgm. J. W. Kornberger, GR Roland Posani. 
 
Bgm. Suntinger ersucht um Ergänzung der Tagesordnung für  
7. Bericht/Beschluss Auftragsvergabe Antoniuskapelle – Architektenleistungen und Leistun-
gen Baudienst und 
8. Bestellung zum Datenschutzbeauftragten 
 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Zu 2. Feststellung Voranschlag 2020, Stellenplan 2020 und Kassenkredit 2020: 6 min 
 
a.) Stellenplan per 01.01.2020: 
 

  

Stellenplan nach K-
GBG 

Stellenplan nach K-
GMG 

 
 
 

Beschäftigungs-
ausmaß in % 

Saison VWD- 
Gruppe 

DKl. Modell- 
stelle 

Stellen-
Wert 

 

75 - B VII F-ID2 54  

40 - P4 III TH-RP3B 21  

100 - C V AK-SSB4 42  

100 - C IV KU-KB3 36  

25/25 - D IV KU-KB1 30  

100 befristet D IV AK-RSB3 30  

56,25 - P5 III TH-RP2 18  

50 - P5 III TH-RP3B 21  

50 - P5 III TH-RP3B 21  

35 - P4 III TH-RP1 15  

46,25 befristet P3 III EP-PK2 27  

100 - P3 III TH-HFK3 33  

100 - P3 III TH-HFK3 33  

100 - P2 III TH-HFK3 33  
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Im Vergleich zum Stellenplan 2019 gibt es keine Überstellungen. Neu hinzugekommen und in 
den Stellenplan 2020 befristet aufgenommen wurde XXX. Für XXX hat XXX die Schulische 
Nachmittagsbetreuung übernommen. 
 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag der Gemeinderat wolle den vorgelegten Stellen-
plan 2020 genehmigen. 
 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den vorgelegten Stellenplan 2020 und erlässt 
nachstehende Verordnung: 
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b.) Kassenkredit 2020: 
Es wird über einen Kassenkredit von 400.000,00 € beraten, da es keine Information gibt, wie 
sich der Kassenkredit mit der neuen VRV 2015 errechnet. 
 
Neue Gesetzesregelung aufgrund neuer VRV 2015: Lt. Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – 
K-GHG § 37 darf das Gesamtausmaß der Inanspruchnahme der Kontokorrentrahmen 33 
Prozent der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung 
gemäß Anlage 2 der VRV 2015 des zweitvorangegangen Finanzjahres nicht übersteigen. 
 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag der Gemeinderat wolle beschließen, dass zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Haushaltes ein Kassenkredit bis 
zum Höchstbetrag von € 400.000,00 in Anspruch genommen werden kann. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
c.) Voranschlag 2020: 
Der Entwurf des Voranschlages 2020 (Seite 85 bis 144) wird dem Gemeindevorstand ausge-
händigt. Auch wird dem Vorstand der aktuelle Stand des bewerteten Vermögens ausgehän-
digt. Laut derzeitigem Wissensstand müssen die Gebührenhaushalte nicht mehr zwingend 
ausgeglichen werden. Aus diesem Grund ergibt sich im Entwurf im Ergebnishaushalt ein  
Nettoergebnis von + 287.600,00 € und im Finanzierungshaushalt ein Nettoergebnis von  
+ 248.600,00 €. Am kommenden Montag findet ein Termin mit der Gemeindeabteilung statt, 
in der noch offene Fragen aufgrund der Umstellung zur VRV 2015 geklärt werden sollen. 
 

Der Voranschlag 2020 ist der erste Voranschlag, der auf Basis der neuen VRV 2015 erstellt 
wurde. Im Vergleich zu der VRV 1997 gibt es einige Änderungen. 
Der Voranschlag 2020 wurde der Gemeindeaufsicht per Mail zur Durchsicht vorab übermittelt, 
jedoch fand leider kein vor Ort Termin statt, in welchem noch offene Fragen beantwortet wer-
den hätten können. Allfällige Änderungen sind im NVA 2020 zu erfassen. 
Lt. Schreiben vom Kärntner Gemeindebund vom 05.12.2019 wurde auch mitgeteilt, dass eini-
ge Fragen österreichweit noch nicht geklärt sind. Beispielsweise: „Wann spricht man von ei-
ner Abgangsgemeinde?“ 
Bgm. Suntinger verliest einige Bereiche der verschiedenen Informationsschreiben des Lan-
des. Aufgrund dessen, dass die gesamte Umstellung der Buchhaltung für jede Gemeinde 
noch einen Lernprozess darstellt, wurde der Voranschlag 2020 nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt. Der frühere „außerordentliche Haushalt“ wurde noch nicht eingearbeitet, da 
noch keine Informationen betreffend der Abwicklung vorliegen. 
Bgm. Suntinger erläutert die neue Darstellung des Voranschlages sowie einige Teilbereiche. 
Sollten die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit auszugleichen sein, so werden zumindest 
die Rentenzahlungen benötigt, um auszugleichen. 
Der Gemeinderat erhält als Tischvorlage eine Übersicht über den Voranschlag der marktbe-
stimmten Betriebe und den Entwurf des Vermögensverzeichnisses vom 13.12.2019. 
 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag der Gemeinderat wolle den vorgelegten Voranschlag 
für das Haushaltsjahr 2020 feststellen. 
 
Der Gemeinderat stellt den vorgelegten Voranschlag 2020 einstimmig fest und erlässt 
nachstehende Verordnung: 
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Zu. Tagesordnungspunkt 2 wird zusätzlich der Punkt 2a. Prüfbericht Kontrollausschuss fest-
gehalten.  
 
Zu 2a. Prüfbericht Kontrollausschuss: 41 min. 

GR Raimund Zirknitzer berichtet über die Kontrollausschusssitzung vom 18.12.2019. Geprüft 
wurde der Zeitraum von 27.09.2019 bis 17.12.2019. Die Prüfung der laufenden Gebarung 
sowie der Abgabenrückstände ergaben keine Beanstandungen. Die Abgabenrückstände be-
trugen per 18.12.2019 60.175,11 Euro. Der Kassenbestand betrug per 18.12.2019 
1.588.137,56 Euro. Weiters wurde die Abrechnung Naturbad 2019 überprüft und für in Ord-
nung befunden. 
 

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 

Zu 3. Bericht/Beschluss Gebührenanpassungen 2020 samt Verordnungen:  49 min 

Der Entwurf der Tarifliste wird dem Gemeinderat ausgehändigt. Die Indexerhöhung beträgt 
1,53 %. Dem Gemeindevorstand werden 2 Schreiben über Verordnungsüberprüfungen  
(Kanalgebühren und Wassergebühren) vom 14.11.2019 von Frau Dr. Maria Krenn vorgelegt. 
Frau Dr. Krenn beschreibt hier Bedenken gegen die Pauschalierung der Wasser- und Kanal-
gebühren, da diese laut einer Entscheidung des VwGH vom 22. August 2012,  
Zl. 2010/17/0228 mit dem Unionsrecht dann vereinbar sind, wenn die Wasserbenützungsge-
bühr verbrauchsabhängig ist. 
 
Der Entwurf der Tarifliste wird insoweit geändert, dass der Preis für „Winterdienst Gemeinde f. 
NB inkl. Streumaterial“ wie in der GR-Sitzung am 28.10.2019 beschlossen auf 135,00 € brutto 
pro vollem Streuer angepasst wird. 
Vzbgm. Kornberger stellt die Frage, wie der derzeitige Stand betreffend neuer Abfallgebüh-
renverordnung (verpflichtende Entsorgung mittels Abfallcontainer im Abholbereich) ist.  
Bgm. Suntinger hat dazu ein Telefonat mit der Firma Rossbacher geführt. Es ist geplant einen 
gemeinsamen Besprechungstermin zu machen. Die offene Thematik mit Rossbacher sollte 
rasch zu Beginn des neuen Jahres abgeklärt werden. 
GR Fritzer Heidi stellt die Frage wegen der Beantragung der Verrechnung nach tatsächlicher 
Grabgröße (Tiefgrab). Bgm. Suntinger teilt mit, dass die Erhebung noch nicht abgeschlossen 
ist und die Verrechnung für 2020 noch wie in den Vorjahren erfolgt. Einzelne Punkte betref-
fend einer möglichen Verrechnung werden diskutiert.  
Vzbgm. Pichler Jakob weißt nochmals darauf hin, dass es seiner Ansicht nach nicht richtig ist 
Bürgern, welche den Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, auch für Almhütten eine ZWS-
Abgabe vorzuschreiben. Bgm. Suntinger teilt mit, dass die Hütten nicht landwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Es gibt in der Gemeinde Großkirchheim für jene Betroffene eine Nachsichtrege-
lung.  
Bgm. Suntinger lässt über das Ansinnen von Herrn Vzbgm. Pichler Jakob, Almhütten-
besitzern mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde keine ZWS-Abgabe zu verrechnen, ab-
stimmen.  
Der Antrag wird mit 1 Stimme (Vzbgm. Pichler Jakob) zu 14 Gegenstimmen abgelehnt. 
Die beiden Schreiben vom 14.11.2019 von der Aufsichtsbehörde, Frau Dr. Maria Krenn Zahl: 
03-SP72-24/4-2019 - Endprüfung Kanalgebührenverordnung und Zahl 03-SP72-23/4-2019 - 
Endprüfung Wassergebührenverordnung wurden den Gemeinderat als Sitzungsunterlage 
übermittelt und nimmt der Gemeinderat wie folgt Stellung dazu:  
Nachdem der überwiegende Teil der Haushalte innerhalb der Gemeinde von privaten Was-
serversorgungsanlagen versorgt wird, trifft diese Regelung für die Gemeinde Großkirchheim 
nicht zu. Die Schreiben wurden zur Kenntnis genommen, ohne dass eine Veränderung vor-
genommen wird. 
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Art der Abgabe bzw. des 
privatrechtl. Entgelten

VO/Beschluss
GR

Hebesatz 
v.H./v.T.
Betrag 

(inkl. USt)

B erechnu
ngsgrundl. 

(nicht  
gerundet) Antrag %

Antrag
gerundet

der Bemessungsgrundlage
oder je Einheit

Grundsteuer A 19.12.1980 500 v.H. des Messbetrages
Grundsteuer B 31.01.1992 500 v.H. des Messbetrages
Kommunalabgabe ab 1.1.1994 3 v.H. des Messbetrages
Hundeabgabe 20.12.2018 23,10 23,10 23,45 1,53 23,50 1. Hund - Landwirtschaft u. Jäger

45,20 45,20 45,89 1,53 45,90 1. Hund (nicht Landwirtschaft)
113,10 113,06 114,79 1,53 114,80 jeder weitere Hund (nicht Erwerb)
58,00 jeder weitere Hund Erwerb / Landw. / Jäg.

Hundemarke 11.12.2009 3,50 laut Eingangsrechnung - neu 2013
Marktstandsgebühren 20.12.2018 4,30 4,34 4,41 1,53 4,40 pro lfm.

18.12.2017 24,80 24,77 25,15 1,53 25,10 Mindestabgabe
Fremdenverkehr:
Ortstaxe 20.12.2012 1,30 pro Pers. u. Nächtigung
Ortstaxe Camping und Almhütten 20.12.2012 1,30 pro Pers. u. Nächtigung
Nächtigungstaxe Landesgesetz 0,60 pro Pers. u. Nächtigung
Pauschalierte Nächtigungstaxe Pauschale
für Wohnungen bis 60 m² 100 NT 60,00 Jahrespauschale lt. Landesgesetz
für Wohnungen von 60-100 m² 150 NT 90,00
für Wohnungen über 100 m² 200 NT 120,00
für Campingwägen 40 NT 24,00
Gästeehrung 18.12.2017 14,60 14,61 14,83 1,53 14,80
Meldebuch 18.12.2017 9,90 9,85 10,00 1,53 10,00
Pauschalierte Ortstaxe Pauschale
für Wohnungen bis 60 m² 100 OT 130,00 Jahrespauschale
für Wohnungen von 60-100 m² 150 OT 195,00 Anpassung an Ortstaxe
für Wohnungen über 100 m² 200 OT 260,00
für Campingwägen  40 OT 52,00
Besamungskosten 18.12.2017 18,50 für 1. Besamung an Tierarzt
Einzelgrab 20.12.2018 21,10 21,07 21,39 1,53 21,40
Familiengrab 20.12.2018 42,20 42,13 42,77 1,53 42,80
Einzelgrab - Tiefgrab 20.12.2018 36,90 36,94 37,51 1,53 37,50
Familiengrab - Tiefgrab 20.12.2018 74,00 74,00 75,13 1,53 75,10
Familiengrab - Tiefgrab - 3 Verst. 20.12.2018 57,60 57,60 58,48 1,53 58,50
Wasseranschlussbeiträge
a) für die Anlage in Untersagritz 15.12.2006 2.000,00 je Bewertungseinheit
b) für die Anlage in Putschall 15.12.2006 2.000,00 je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren
a) für die Anlage in Untersagritz 20.12.2018
Grundgebühr BWE 35,40 35,38 35,92 1,53 35,90
Bezugsgebühr 50,00 49,96 50,72 1,53 50,70
b) für die Anlage in Putschall (Altbest.) 20.12.2018 17,00 17,20 Indexsteigerung lt. Vereinbarung
Kanalanschlussbeiträge 
für die Anlage in Großkirchheim 15.12.2000 2.543,55 je Bewertungseinheit
Kanalbenützungsgebühren
für die Anlage in Großkirchheim 28.11.2003 225,00

20.12.2018 250,60 250,58 254,41 1,53 254,40
Mülljahresbeitrag
Abholbereich pro Person 20.12.2018 34,20 34,19 34,71 1,53 34,70 bei Verwendung von Müllsäcken
Sonderbereich pro Person 20.12.2018 31,10 31,13 31,61 1,53 31,60 bei Verwendung von Müllsäcken

Biotonne 20.12.2018 11,90 11,86 12,04 1,53 12,00 120 lt. Tonne, pro Entleerung
Kontainer (nur Abholbereich)
Bereitstellungsgebühr 0,25 € / Liter einmalig pro Jahr
800 l 2wöchentlich 200,00
660 l 2wöchentlich 165,00
240 l 2wöchentlich 60,00
120 l 2wöchentlich 30,00
80 l 2wöchtentlich 20,00
Benützungsgebühr 0,11 € / Liter pro Entleerung
800 l 2wöchentlich 88,00
660 l 2wöchentlich 72,60
240 l 2wöchentlich 26,40
120 l 2wöchentlich 13,20
80 l 2wöchtentlich 8,80
Nachkauf Müllsäcke ASZ Öffnungszeiten 13.00 - 17.00 Uhr
pro Stück 20.12.2018 5,80 5,82 5,91 1,53 5,90 freitags
pro Stück ab 20 Stk. Kaufmenge 4,00 4,00 4,06 1,53 4,10

Gemeindeabgaben ab 01.01.2020 (GR 19.12.2019)
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Mitteldorflift - Liftpreise: Saison 2018/2019
09:30 - 12:30 Uhr Kind 21.12.2016 3,00 Mit Saisonkarte Heiligenblut,  
13:00 - 16:00 Uhr Kind 3,00 Kärntner Skipass und Top-Skipass gratis
09:30 - 16:00 Uhr Kind 5,00
09:30 - 12:30 Uhr Erwachsene 5,00
13:00 - 16:00 Uhr Erwachsene 5,00
09:30 - 16:00 Uhr Erwachsene 9,00
Saisonkarte Kind Vorverkauf 40,00
Saisonkarte Erwachsene Vorverkauf 60,00
Veranstaltungssaal/Mietpreise (brutto):
Reinigungskosten 21.12.2016 30,00 30,00 pro Stunde Reinigungsaufwand (brutto)
Mitekosten
Saal pro Tag 150,00
Theke unten pro Tag 100,00
Theke oben pro Tag 30,00
Saal -30 % Ermäßigung bei jedem weiterem Tag
Strom pro kwH 0,10
Heizung pro Wärmeeinheit 0,30
Kopien 0,20 0,20 0,20 1,53 0,20 pro Seite

0,10 0,10 0,10 1,53 0,10 ab 10 Seiten
Farbkopie 0,50 0,52 0,53 1,53 0,50 pro Seite
Kopien für Vereine, Jungschar, gemeinnützige Zwecke werden nicht verrechnet.
Fax 1,80 1,80 1,83 1,53 1,80
Lageplan, Luftbilder 15.12.2006 1,00 1,04 1,06 1,53 1,00 pro Seite
Grundbuchsauszug 20.12.2018 10,00 9,96 10,11 1,53 10,10 pro Auszug
Zweitwohnsitzabgabe:
pro Monat für Wohnungen mit einer 02.11.2016
Nutzfläche bis 30 m² 4,60 lt. Berücksichtigung Verkehrswert
Nutzfläche von mehr als 30 - 60 m² 10,50 und Belastungen der Gemeinde
Nutzfläche von mehr als 60 - 90 m² 17,60 pro Haushalt
Nutzfläche von mehr als 90 m² 29,40
Verrechnungsstundensätze: bisher VJ kalkuliert %
Bauhofarbeiter 18.12.2017 38,90 38,90 1,53 39,50 ohne Abfertigung

48,00 48,00 1,53 48,70 mit Abfertigung
Fendt - Winter 18.12.2017 62,00 62,00 1,53 62,90
Fendt - Sommer 18.12.2017 54,50 54,50 1,53 55,30
CAT - Sommer 18.12.2017 66,30 66,30 1,53 67,30
CAT - Winter (inkl. Schneepflug) 18.12.2017 83,80 83,80 1,53 85,10
Winterdienst Gemeinde f. NB 19.12.2014 80,00  € 96,- brutto mit Pflug/Schaufel (wie VJ)
Winterdienst Gemeinde f. NB inkl. Streumaterial 112,50  € 135,- brutto pro vollem Streuer
Splitt und Salz wird ab der 1. Lieferung  zum Einkaufspreis verrechnet.
Bereitschaft Fremdkläranlagen 20.12.2018 30,80 30,79 31,26 1,53 31,30 Stundensatz

20.12.2018 130,10 130,11 132,10 1,53 132,10 Zul./Woche
Verwaltung 18.12.2017 32,30 32,30 1,53 32,80 ohne Abfertigung

18.12.2017 37,70 37,70 1,53 38,30 inkl. Abfertigung

Zur Information:

Tennisplatzgebühr
Saisonkarte Kind 20,00 bis 14 Jahre
Saisonkarte Jugend 40,00 15-19 Jahre
Saisionkarte Erwachsene 99,00 ab 20 Jahre
Platzkarte 1 Std. - Kind, Jug., Erw. 15,00
Beleuchtung pro Stunde 2,00
Naturbad Eintrittspreise
Tageskarte Kind 3,00
Tageskarte Erwachsene 5,00
Eintritt 16 Uhr Kind 2,00
Eintritt 16 Uhr Erwachsene 3,00
Saisonkarte Kind 30,20
Saisonkarte Erwachsene 48,40
Saisonkarte Familie 78,60
Kärnten Card Tageskarte Kind 2,40 20 % Ermäßigung lt. GR. 19.11.2015
Kärnten Card Tageskarte Erwachsene 4,00
Kärnten Card Eintritt 16 Uhr Kind 1,60
Kärnten Card Eintritt 16 Uhr Erwachsene 2,40  
 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag der Gemeinderat wolle die Gebührenerhöhungen laut 
vorliegender Tarifliste sowie die entsprechenden Verordnungen beschließen 
Der Antrag wird einstimmig angenommen und nachstehende Verordnungen erlassen:  
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Zu 4. Bericht/Beschluss Neuauflage Flächenwidmungsplan Großkirchheim: 1h 26min 
Wenn sich keine Änderung bis Donnerstag ergibt, wird Bgm. Suntinger den Antrag stellen den 
Beschluss auszusetzen. Wenn nicht alle Wünsche des Gemeindevorstandes und des Gemein-
derates umgesetzt werden, schließt der Gemeindevorstand dezidiert eine neuerliche Jagdver-
pachtung an den NP-Hohe Tauern aus.  
Im Flächenwidmungsplan sind auch alle Jagdgebiete und Jagdhütten erfasst. Die erste Stel-
lungnahme der Naturschutzbehörde war positiv. Auch die Abnahme in Klagenfurt beim Amt der 
Kärntner Landesregierung wurde positiv abgeschlossen. Weiters wurde in einem Schreiben von 
der Naturschutzbehörde jedoch mitgeteilt, dass sie Kenntnis erlangt haben, dass bei den Jagd-
hütten ein rechtskräftiger Abbruchbescheid vorhanden ist und sie der Widmung deshalb nicht 
zustimmen können. 
Bgm. Suntinger setzt diesen Tagesordnungspunkt aus. 
 

Zu 5. Bericht/Beschluss BZ-Mittel Verteilung 2019: 1h 38min 
Es stehen noch 48.400,00 € nicht beschlossene BZ 2019 zur Verfügung. Zwischenzeitig wurde 
der Gemeinde die Endsumme der Förderung des Schulbaufonds bekannt gegeben. Aufgrund 
der geringeren Projektgesamtkosten verringert sich der Schulbaufondsbeitrag von 821.000,00 € 
auf 749.000,00 €. Für die restliche Finanzierung des Vorhabens wurden in der Gemeinderatssit-
zung am 03.12.2018 bereits BZ 2019 in Höhe von 283.800,00 € beschlossen. Aufgrund der ver-
ringerten Gesamtkosten werden jedoch 63.000,00 € dieser beschlossen BZ-Mittel nicht mehr 
benötigt und sollen diese zweckgeändert werden. 
Aus diesem Grund ergeht folgende Aufstellung über die Verteilung der restlichen BZ-Mittel 2019: 
 

Bgm. Suntinger berichtet über die Gesamtkosten der Innensanierung Volksschule sowie die 
Endabrechnung des Schulbaufonds. Die Innensanierung der Volksschule ist damit ausfinan-
ziert.  
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Es wird beantragt die restlichen Bedarfszuweisungsmittel 2019 lt. angeführter Tabelle 
sowie die Zweckänderung der BZ Innensanierung VS zu beschließen. 

 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 
 

Zu 6. Bericht/Beschluss Änderungen im Öffentlichen Gut (Straßen und Wege): 1h 40 min 
Vermessungsurkunde GZ. 9359A/2019 von DI Rudolf Neumayr vom 29.10.2019, XXX: 
Der Teilungsplan wird vom Vorstand genehmigt. Die angegebenen Flächen werden lasten –
kostenfrei ins Öffentliche Gut übertragen. 
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Der Neubau bleibt im Eigentum von XXX. Das alte Wohn- und Wirtschaftsgebäude wurde von 
XXX gekauft. Für eine ordnungsgemäße Zufahrt muss Öffentliches Gut errichtet werden. Ein 
positiver Beschluss der Nachbarschaft liegt vor. Es handelt sich um eine in der Natur bereits 
vollzogene Wegerweiterung. Die Kundmachung erfolgte vom 29.11.2019 bis 13.12.2019; es 
sind keine Einwendungen eingelangt. 
 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat die in der Vermessungsurkunde  
DI Neumayr vom 29.10.2019, GZ 9359A/2019 ausgewiesenen Trennstücke 1 von 228 m² 
und 2 von 125 m² ins Öffentliche Gut (Straßen und Wege) zu übertragen und dem Ge-
meingebrauch zu widmen.  
 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Zu 7 Auftragsvergabe Antoniuskapelle – Architektenleistungen und Leistungen Bau-
dienst: 1h 45min 
Für die geplanten Arbeiten bei der Antoniuskapelle müssen die Aufträge vergeben werden. 
Planungsleistungen 22.500 €, Bauleitung 11.300 €, Nebenkosten 1.690 €, 202.000 € reine 
Baukosten, Kapelle Baukosten 41.000 €, gesamt brutto 347.000 €. Mit Grundeigentümer  
Rojacher Johann, Sagritz 12 ist ein Baurechtsvertrag abzuschließen. 
 
Dem Gemeinderat wird das 3D-Muster vom Architektenbüro Schneider & Lengauer präsen-
tiert. Betreffend des Grundstückes ist ein Baurechtsvertrag abzuschließen (2,50 € / m² Pacht-
zins). Grundstückseigentümer XXX wünscht keine einmalige Ablöse, sondern jährlich einen 
Beitrag. Weitere Gespräche mit Herrn XXX sind noch offen. Die Zustimmung der Diözese und 
des Bundesdenkmalamtes wird auch noch benötigt. 
 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat die Planungsleistungen an das 
Büro Schneider & Lengauer zu vergeben.  
 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Zu 8. Bestellung zum Datenschutzbeauftragten: 1h 56min 
 

Die Gemeinde Großkirchheim bestellt den Kärntner Gemeindebund zum Datenschutzbeauf-
tragten. Alle Aufgaben im Hinblick auf den Datenschutz können von der Gemeinde selbst 
nicht bewältigt werden.  
 
Vzbgm. Pichler Jakob stellt die Frage, ob der Kärntner Gemeindebund in dieser Angelegen-
heit sodann als Servicestation dient oder auch rechtliche Auskunft geben kann. 
Der Datenschutzbeauftragte wird Fragen beantworten, welche den Gemeinden gestellt wer-
den und auf Anhieb nicht beantwortet werden können. 
 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat die Bestellung zum Daten-
schutzbeauftragten an den Kärntner Gemeindebund die Zustimmung zu erteilen. 
 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

 

Allfälliges: 2h 06min 
 
Bgm. Suntinger informiert über die Weihnachtsfeier am Samstag, den 21. Dezember 2019. 
 
Bgm. Suntinger informiert über die Kosten in Höhe von ca. 80.000 € des Schneefalles im  
November. Lt. Bgm. Suntinger ist es auch nicht ausreichend, eine Straße über die sozialen 
Medien oder über WhatsApp zu öffnen. Es kann nicht sichergestellt werden, mit dieser Mel-
dung alle Personen zu erreichen. Diese Aufgabe der Informationsverteilung sollte von den 
Obmännern der einzelnen Weggemeinschaften übernommen werden. In diesem Zusammen-
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hang bedankt sich GR Posani für den Einsatz von Herrn Bgm. Suntinger, der Lawinenkom-
mission und allen Helfern.  
 

Bgm. Peter Suntinger informiert, dass das Einreichprojekt KEM Klimaenergiemodellregion 
positiv genehmigt wurde.  
 

Weiters informiert Bgm. Peter Suntinger, dass die zugesagten KBO-Mittel für die „Erweiterung 
Wirtschaftshof“ einmalig und längstens bis 31.12.2020 verlängert wurden. 
 

 

Genehmigt und unterfertigt: 
 
 

Die Protokollunterfertiger:    Der Schriftführer: 
 
         
        Der Bürgermeister: 
 


